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Infoblatt 93: 

Impfen: Empfehlungen, Kostenübernahme 
Impfungen gehören zu den wirksamsten und wichtigsten präventiven Maßnahmen im Be-

reich der ansteckenden Krankheiten. Allerdings gibt es eine kontroverse Debatte über Nut-

zen und Risiken von Impfungen, vor allem im Hinblick auf Kinderkrankheiten.  

Impfstoffe können vor lebensbedrohlichen Krankheiten schützen, aber auch unerwünschte 

Wirkungen hervorrufen, im Einzelfall sogar mit bleibender Beeinträchtigung der Gesundheit. 

Deshalb hat jeder das Recht, zwischen den Risiken und Nutzen abzuwägen und eine indivi-

duelle Entscheidung zu treffen.  

Die SECURVITA Krankenkasse bietet ihren Versicherten die Impfleistungen im Rahmen der 

rechtlichen Empfehlungen an. Ein solches Impfrecht gehört sicherlich zu den sinnvollen Vor-

sorgeleistungen im Gesundheitswesen. Zugleich spricht sich die SECURVITA nachdrücklich 

gegen einen rigorosen Impfzwang aus, der Ärzten und Patienten die Verantwortung entzieht. 

Die Entscheidung für eine Impfung sollte stets freiwillig und das Resultat einer umfassenden 

ärztlichen Beratung sein. 

In Deutschland definieren die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) am 

Robert-Koch-Institut in Berlin, welche Impfungen zum offiziellen Standard gehören und wel-

che bedarfsbezogen vorgenommen werden. 

 

Offizielle Impfempfehlung der STIKO 

Die Veröffentlichungen der STIKO geben einen Überblick über offizielle Impfempfehlungen, 

Impfzeitpunkte und -intervalle und Zielgruppen. 

Zu den Standardschutzimpfungen für Säuglinge, Kinder und Jugendliche gehören laut 

STIKO folgende Impfungen und ihre Auffrischungen: 

  
   Diphtherie  

   Pertussis (Keuchhusten) 

  Tetanus (Wundstarrkrampf)  

  Haemophilus influenzae Typ b 

  Hepatitis B (Leberentzündung Typ B)  

  Poliomyelitis (Kinderlähmung)  

  Masern, Mumps, Röteln (MMR) 

  Varizellen (Windpocken) 

  Pneumokokken 

  Meningokokken 

  Humane Papillomaviren (HPV) für Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren 



 

Zu den Standardschutzimpfungen für Erwachsene ab 60 Jahren gehören folgende Impfun-

gen: 

   Influenza (Grippe) 

   Pneumokokken 

 

Den Impfkalender mit den aktuellen offiziellen Empfehlungen der STIKO finden Sie im Inter-

net (www.rki.de).  

 

Ärztliche Beratung 

Beraten Sie sich mit einer Ärztin oder einem Arzt Ihres Vertrauens. Fragen Sie ausdrücklich 

nach den Vor- und Nachteilen einzelner Impfungen und holen Sie sich im Zweifel eine Zweit-

meinung ein. 

Die Beratung Ihres Arztes sollte die folgenden Punkte umfassen: 

  Infos über Nutzen und die zu verhütende Krankheit 

  Hinweise auf Nebenwirkungen und Komplikationen 

  Aufklärung über Beginn und Dauer der Schutzwirkung 

  Anamnese und Impfanamnese, Abklären von Kontraindikationen, 

     akuter Erkrankungen (Erkältung) 

  Verhaltensmaßnahmen im Anschluss an die Impfung   

  Hinweise zu Auffrischimpfungen 

  Dokumentation im Impfausweis 

  Impfbescheinigung ausstellen 

 
Kostenübernahme durch die SECURVITA Krankenkasse 
 

Die SECURVITA Krankenkasse übernimmt die Kosten für alle Impfungen, die von der 

STIKO im jährlichen Impfkalender empfohlen werden. 

Die Abrechnung dieser Impfungen erfolgt im Regelfall über Ihre Versichertenkarte. Wenn Ihr 

Arzt diese Leistung nicht über die Karte abrechnen kann, rufen Sie uns bitte an. 

 

 

 

Impfschutz für Ihr Kind- Rotaviren sind als Erreger für viele Krankheitsfälle verantwortlich. 

Betroffen sind meist Säuglinge und Kleinkinder, die dabei unter schweren Brech- Durchfällen 



leiden. Die SECURVITA Krankenkasse hilft Ihnen bei der Vorsorge und übernimmt die Kos-

ten des Impfstoffes in voller Höhe. Diese Impfung wird von der 6. Lebenswoche an empfoh-

len und muss je nach Präparat in der 24. bzw. 26. Lebenswoche abgeschlossen sein. 

Seit dem 01.11.2008 übernimmt die SECURVITA Krankenkasse auch die Impfkosten für 

urlaubsbedingte Auslandsreisen. Voraussetzung ist, dass die Schutzimpfung durch ein er-

höhtes Gesundheitsrisiko indiziert, für das Reiseland von der STIKO empfohlen und der 

Impfstoff in Deutschland zugelassen ist. Sie bezahlen die Kosten in diesen Fällen zunächst 

selbst und reichen uns die Originalrechnung zur Erstattung ein. Wir erstatten Ihnen die Kos-

ten des Impfstoffes sowie die vertragsärztliche Leistung bis zum einfachen Privatabrech-

nungssatz (GOÄ). 

Bei Impfungen aufgrund eines berufsbedingten Krankheitsrisikos wenden Sie sich bitte zu-

nächst an Ihren Arbeitgeber. 

 

Links und weiterführende Informationen 

 Impfkalender, Epidemiologisches Bulletin                                                                                                       
www.rki.de 

 Centrum für Reisemedizin 
 www.crm.de 

 Ärzte für individuelle Impfentscheidungen e.V.                                        
www.individuelle-impfentscheidung.de 

 KINDERGESUNDHEIT-INFO.de                                                      
www.kindergesundheit-info.de 

 

Kontakt: 

SECURVITA Krankenkasse    

Postfach 10 58 29     

20039 Hamburg 

 

24-Stunden-Service-Hotline: 

01802 / 24 26 27 (6 Ct./Anruf aus dem Festnetz der Dt. Telekom, Mobilfunk max. 42 Ct./Min.) 

Fax: 040 / 33 47-90 00    

E-Mail: mail.bkk@securvita.de   

www.securvita.de 

 


